
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2005/2/16 7Ob8/05k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.02.2005

Norm

ABGB §1002

ABGB §1295 IIf7g

ABGB §1400 C

ABGB §1438 D

Rechtssatz

Bei Zusammenführung eines Girokontos (Eigenkonto) mit einem Anderkonto (Treuhandkonto) des Treuhänders durch

die Bank zur Heranziehung von Fremdgeldern zur Abdeckung von Kreditforderungen der Bank gegen den Treuhänder

ist von einer deliktischen Haftung der Bank gegenüber dem Treugeber auszugehen.
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